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zur Übenprüfung oer tatsächi ichen Vorauss€t?unsen für cie üe$einnützigkeit sind für die Jahre
2023 - ?A25 foigende unterlegen bjs :um 31.7.2026 e'inzureichen:

- JahresabschIüsse (Kassenbelichte)
(getrennt nach ieieel lem Bei'erch, yermögensver!!altung, Zweckbetnieb r,rnd ggf . r,rirtschaft'l ichefll
Geschäft sbet r i eh i- Tät igkejtsbelichte und
- Körper^schaftsteuere,'klärung mitte'1 s "l\4ein ELSTER" (rrwx.eister.de) nach Vordruck KSt !mit
an Iage Gem

Die angeforCerteR Bele§e können Sje aucn elektroni§ch über uein ELSTIR (a'ww.elster.de) oder ein
anderes Steuerprograinm, das dje elekti'onjscrle Beiesnachreichrjng L.interstützt, oinreichen. Für die
Nachreichung Ihrer Bejege finden Sie bei rylein ELSTER nach dem Login das Formular
"Belegnachne'i chung zur' Steuererk iärung".

Den Tät igkei isbei'ici"rten mu§s zu entnenmen se'i n, in l{e'l eher I{Blse d'i e tatsächl'i che Ceschäftsf Ührung
auf die Erf üllunQ Cer sa'rzungsgemäßen Zwecke geli chtet '!ai'.
Sofern die SteuGrerklärung du.ch Persünan unri Gesei l§chafterr im Sinne de§ § 3
Steueiberatungsgesetzes oder durch Buchste'ilen \,ön y.örper§chafterl und Verernigungen r. S. des § 4
Nr', 3, 7 und 8 Steuerberalirngsgesetzes angefertigt *ird, gelten die Fristen gem. § 149 Abs. 3 AO.

Dieser Festsetzung Iiesen Inre (arn 2S.O7.2A23 um 23:03:1.1 Uhr) jn authentifizierter Form übermit-
te'l ten Daten zugr uncie.

Recht sbehe i f sbe I ehrung
Die in diesern Bescheid enthaitener1 Venwaltrrng§akte können mit dem Ein§pruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder be'i der ang€gebenen Außenstei le
schliftlich einzureichen, diesem / dieser elekt!'on;sch zu übermitteln oder doni zur Niederschrift
zu erk '! ären.
Ein Einspnuch ist Jedoch ausgeschlossen, sodeit dieser Besci:ejd einen Ver.,{ajtungsakt änder"t cder
ersetzt, geEen clen ejn zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, fte\rision oder I'J:chtzulassunsskrescnderde anhängig ist. In diesem Fal I i{ird der neue
Verwaltungsakt Gegen§tand des Rechtsbeheif§verfahrens.
Die Frist für die Einlegung eine§ Eins§ruchs beträQi einen t4onat.
Sie beginnt mit Abiauf de§ Tages, an dem lhnen dieser tsescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch e'infachen g''jef gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zun Post als
be,rirktr €s s€i denn, dass der Besche jd zu einen späteren Ze!tpunkt zr.rgegangen ist,
Bei Einlegun§ des Ein§pruchs sol I der Ver,.,ialtung§akt bezeichnet wer'den, gegen den sich der
tinspruch.jchtet. E§ §oli angegeben rrerden, inwiewejt der Verwaltungsakt angefochten l,'rird, Ferner
solien die Tatsachenr die ?ur BeEründung.lienen, und die Bedejsmittel angeführt werden.

Dat enschut zh i nu,e i s
Informationen über die Verarbeitung personenhe2ogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhre
Rechte nach der üaten§chut?-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen S!6 brtte dem al lgemeinen Information§schreiben den Finan2ver,raltung. Dieses
lnfcrmationsscl"lneiben finden §ie unter *w''v"fjnanzamt.de (unter der Rubrjk "Datenschutzt') oder
erhalten §'i e bei inren Firanzarnt.
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Angaben finden Sie rrnter ,tl1]w-beriin.cle
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